
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/4/27 9ObA74/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1988

Norm

AngG §27 Z6 E6a

Rechtssatz

Erschöpfen sich die dem Arbeitnehmer vorgeworfenen " Tätlichkeiten" darin, daß er jeweils Arbeitskollegen, die ihn

ungerechtfertigt am Eintritt in den Verwaltungstrakt und in den Sozialraum hindern wollten, wegschob, liegt eine

Tätlichkeit im Sinne des § 27 Z 6 AngG nicht vor.

Entscheidungstexte

9 ObA 74/88

Entscheidungstext OGH 27.04.1988 9 ObA 74/88

Veröff: RdW 1989,30

Schlagworte

SW: Angestellte, Entlassungsgrund, wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis,

Arbeitsverhältnis, Verletzung, Körperverletzung, Wegschieben, Erheblichkeit, Unerheblichkeit, Geringfügigkeit, Kollege,

Mitbedienstete
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